
673

eigentlich — als barer Unſinn gehörig gebrandmarkt. Vollkommen einverſtanden
bin ich mit der Theſe V I. 306 AlOr Objectivus 1dearum demonstrari nequit

demonstratione indiget; ich meine aber, die Theſe ber die Exiſtenz der
Körper hätte ungefähr hunlich auten dürfen. Iun 222 ſchein miuy die Schwierig⸗
keit nicht vollkommen gelöst und der Einfluſs des Willens auf den Verſtand
3 ſehr beſchränkt 5 ſein. Im erſten Theile 0  6 noch angegeben werden ſollen,
vie zur DPrOP cConditionalis, conjunctiva, disjunctiva die cContraria oder wenigſtens
(Contradietoria gebildet vir

Sarajevo (Bosnien). Profeſſor Ad Hüninger
6 Lehrbuch des katholiſchen Kirchenre mit beſonderer

Berückſichtigung der particulären Geſtaltung desſelben uvn
Oeſterreich. Von Dr Karl Groß, Profeſſor der k. k. Uni
verſität Wien. Wien 1894 anz'ſche Hof⸗ Verlags⸗ und Uni
verſitäts-Buchhandlung. XII und 426 Preis 6.50

Der gelehrte Herr Verfaſſer kann ſein Vorwort nit den ſehr
pfehlenden Worten beginnen: „Das vorliegende Lehrbuch iſt aus den Vor
trägen hervorgegangen, die ich eit mehr als fünfundzwanzig Jahren
der Univerſitä halte mne 0 reiche akademiſche Erfahrung bildet namentlich
für Begr enzung und Geſtaltung des Stoffes eines Lehrbuches einen
höchſt ſchätzenswerten Orthet Weil ferner ein Lehrbuch des Kirchenrechtes
ganz lar zum Ausdruck bringen ſoll, „daſs es eben eine Rechtswiſſen⸗
＋—3 iſt, mit der * ſich befaſst“, ſo war es des Verfaſſers Beſtreben,
„überall den juriſtiſchen Kern der Sache zu und darzulegen, und
die übrigen Seiten des Gegenſtandes nur inſoweit cultivieren, als
für dieſen Zweck, ſowie zur Erkenntnis und Würdigung de Ganzen —

forderli iſt . deshalb iſt „vom Hiſtoriſchen nuUur E viel aufgenommen,“
als zum Verſtändnis nothwendig erſcheint; ebenſo ſind die Quellenbelege
und Literaturnachweiſungen einem Lehrbuch entſprechend eingeſchränkt,
aber doch ſo ausführli und ſolcherart, daſs der Autor der Meinung iſt,
„daſs derjenige, welcher das Citierte 1e nicht nur das Weſentlichſte
kennen lernt, was an Gedankenarbeit u  3  ber den bezüglichen Gegenſtand vor
iegt, ondern auch alles findet, was zur weiteren Verfolgung der Sache
von Bedeutung iſt“ IV.) Mit vollem ech ſind die hbisweilen aller⸗
ing unentbehrlichen „Noten“ auf ein beſcheidenes Maß beſchränkt geblieben.

Das maßoolle Beſchränken des höchſt umfangreichen Lehrſtoffes, wobei
aber trotzdem alle Details aufſcheinen, E. dem Aul  en wichtig ſind
(denn für uriſten iſt das Buch wohl beſtimmt), die Ueber  2
ſichtlichkeit und faſt ur  eg große Klarheit In der Darſtellung eines
ſchwierig zu behandelnden Materiales, laſſen den Verfaſſer des vorliegendenWerkes als praktiſchen und tüchtigen rofeſſor erkennen.

Das atholiſche Kirchenrecht vir un vier Theilen dargelegt; nach einer ver
hältnismäßig ausführlichen Darſtellung der „Quellengeſchichte des Kirchenechts“ (in zwei Bü „Weſen und Tten der kirchlichen 42  16  ·quellen“ und „geſchichtliche Geſtaltung der kirchlichen Rechtsquellen“), handelt der
zweite Ell Oom „äußeren Kirchenrecht“ (Verhältnis der4
U Staate und 5. anderen Religions⸗Geſellſchaften), der dritte El. von der
„Kirchenverfaſſung“ 80 — 264) (in drei Büchern: Kirchengewalt, Kirchen⸗ämter Aund kirchliche Orden) und der vierte El von der „Kirchenverwaltung“265 —- 404) (in drei Büchern: die kirchlichen erge Wu und Strafen,
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5  8 Kirchenvermögen); den Abſchluſs des erkes Hildet ein umfangreiches, ſorg⸗
fältig bearbeitetes Sachregiſter 405— 426) Nur 9 wenige Druckfehler,
we mͤM Schluſſe verzeichnet ſind, weist das ſowohl durch Papier als ru.
nd Ueberſichtlichkeit gan, vorzügliche Buch auf; nu Druckfehlern önnten aller⸗
dings noch beigefügt werden einige Incorrectheiten auf einer einzigen Seite

Den ſehr anerkennenswerten Vorzügen dieſes Buches (Präciſion, e(ber-⸗
ſichtlichkeit, Klarheit) müſſen wir beſonders lobend noch U beizählen, daſs der
Herr Verfaſſer von dem redlichen Bemühen getragen iſt, durchaus unparteiiſch,
wahrhaft Juriſt zu ſein, und die kirchlichen Rechts-Inſtitutionen uim Geiſte
Uund Sinne der Kirche zu erfaſſen; 10 bisweilen berührt eine ewiſſe ärme
jenen Leſer ſehr wohlthuend, der im Entwicklungsgang der Kirche etwas
mehr als inen rein hiſtoriſchen Proceſs rblickt. Wir erkennen dieſes Be⸗
reben de Herrn Verfaſſers umſo freudiger 2 eil S UNur allzu Vor⸗

theilhaft abſticht von dem hiſtoriſch und wiſſenſchaftlich abſurden Usſpru
ernes anderen öſterreichiſchen Univerſitäts⸗Profeſſors: „Meine Herren! Die
I hat gar kein Recht“ So obend wir indeſſen das Streben Doctor
Groß' hervorheben, 0 müſſen wir andererſeits geſtehen, daſs dieſes lobens
werte Bemühen leider In manchen Partien de  D Buches nich bi zUur vollen
Wahrheit vorgedrungen iſt Es ſcheint uns der größte angel des Buches
der ſein, daſs der Begriff der Gottmenſchen Jeſu I 9E·
ſtiftetenI entweder nicht vollſtändig oder nicht klar erfaſst, und
darum auch nicht conſequent durchgeführ wurde. e Kirche iſt eine wahre
und ollkommene Geſellſchaft, wie ſich dies ſowo Qaus dem eſen
der vollkommenen Geſellſchaft, als auch aus dem poſitiven llen Chriſti
lar beweiſen af und wohl ſelten iſt ieſe für da Kirchenre unda
mentalſte Wahrheit 0 rägnan und mit ſolch logiſcher Schärfe dargelegt
vorden, als von Cardinal Tarquini In ſeinen „Juris EHecelesiastiei pub⸗
1ei institutiones“ Romae, Typographia Polyglotta, 1887, Editi0 XI
Der angel dieſer richtigen Idee von der Kirche al einer vollkommenen,
1 (in nbe ihres Zieles) vollkommenſten aller Geſellſchaften,
brachte es mit ſich, daſs der geehrte Herr Verfaſſer namentlich Im zweiten
Thei ſeiner Arbeit, und äberall dort wO von den Beziehungen zwiſchen
Kirche und Staat und von den „gemiſchten Angelegenheiten“ die Rede iſt,
den heiligen Rechten der irche nicht immer gerecht wird, 10 die 1
dem Staate In vieler Beziehung unterordnet, Un 0 die Selbſtändigkeit
der Kirche preisgibt; eil . aber andererſeits da redliche Streben beſitzt,
der Kirche gerecht werden, 0 iſt dieſe Unterordnung der Kirche unter
den Staat doch auch wieder nich ollends durchgeführt. Zum Belege de.
Geſagten verweiſe ich nur auf ein und die andere Anſicht des Autors,
ohne etwa alle diesbezüglichen ſchiefen Anſchauungen berühren 3u wollen.

Nebſt der mangelhaften Auffaſſung des Weſens der von Chriſto al voll—
ommene Geſellſchaft gegründeten Kirche, aAt uns AIM wenigſten die Art und
Weiſe entſprochen, wie das Verhältnis des Staates zur Ehe dargelegt ird mn
den Paragraphen 116 und 11 Nach dem geehrten errn Verfaſſer „wei die
atholiſche in der Ehe ein von 011 ſelbſt bei der Schöpfung ein⸗
geſetztes und eben dabei un ſeinen Hauptprinceipien (Monogamie und Un
lösbarkeit) bereits geordnetes Inſtitut nach“, welches „der göttliche Stifter der
Kirche ſodann 3 einem Sacramente erhoben hat“ 2 Wie erfreulich

Eund richtig iſt dieſe Erkenntnis! Und conſequent könnte man UL erwarten, da
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dem Staate, der doch nicht eiſtiſch ſein darf, und der doch unmöglich eine
—  2 norm aufſtellen kann gegen das göttliche eſetz, die heilige 32  ·pflicht auferlegt ürde, dieſe göttliche Einſetzung reſpectieren; conſequentönnte nur. daſs mn allen weſentlichen nit rein eivilen Folgen)Beſtimmungen hinſi der Ehe (die vom „göttlichen Stifter der Kirche 3ueinem Sacrament“ iſt erhoben worden), einzig der V das Normierungs⸗recht zuerkannt ürde, ehen eil Am ein Sacrament handelt; allein,lachdem 273 noch emerkt urde, daſs der Staat bis Meitte des vorigenJahrhundertes alſo gehandelt (was conſequent war), leſen wir auf 274
„allein der Bewuſstſein ſeiner Aufgaben 2 und ſeiner Selbſtändigkeitgegenüber der —— gelangte und insbeſondere der * tiſchStaat ermochte dieſen Standpunkt nicht beizubehalten“; und der Staat
der I zur Durchführung threr Beſtimmungen über die Ehe (die doch ein
Sacramen iſt), ſeine „Zwangsmacht“ entzieht, ird das als be
zeichnet, „was eigentlich principiell durch ein loyales (7) Verhalten des Staates
gegenüber jedweder kirchlichen Normierung geboten erſcheint“ Wäre die
Wahrhei von der göttlichen Einſetzung und principiellen Normierung der Ehe,ſowie der ſacramentale Charakter derſelben für die riſten, conſequen Im
Age behalten worden, ˙ wären wohl Iim 117 über Ni  6 andere Grund
ſätze aufgeſtellt worden Beſonders auffallend zeigen die Unterordnung der 1＋
inter den Staat folgende Stellen:

77  te Gegenwart hat auch dieſe Entwicklungsſtufe“ (Verhältnis 561
um Staat nach den Concordaten des ahr undertes) „überholt.Heutzutage iſt, nachdem die mittelalterliche (7) Auffaſſung des Staates als einer

chriſtlich⸗

kirchlichen Geſellſchaft verſchwunden iſt, auch allgemein das Streben nachmöglichſter Trennung der Kir vom Staate vorherrſchend, doch ſo, daſs der
Staat die Grenzen (I) und den Inhalt (II) deſſen eſtſetzt, was ihm, und was
der 11 anheimfallen olle Man nennt dies das Syſtem des E  18taates“ 27 Wir erlauben uns eine rage Soll das ern L  15d ſein, der ſe das 9  1  E eſe vielfach miſsachtet? an denke
an ſtaatliche Auflöſung der Ehe, Geſetze betreff Uebertrittes auch zur wahrenReligion De. . 114 leſen wir: 77 erſcheint Aher vom anoniſchen Rechtſelbſt gefordert, daſs ſich die das Kirchenamt gründende kirchliche Autorität vor
der Errichtung desſelben au mit der Staatsgewalt ins Einvernehmen ſetze“;thatſächlich hat die Kirche reilich das öfters gethan, Artikel des
öſterr. Concordates vom W  —. 7  ahre 1855; aber ganz allgemein und theoretiſch E·ſprochen, hat der Staat ein diesbezügliches Ingerenzrecht ebenſowenig, aAls die
Kirche gegenüber dem Staate, alls dieſer eine Pue Militär-Station
errichten will, bgleich bei dieſer Errichtung die1 vielleicht auch „beſondersintereſſiert“ iſt

Nachdem 193 erſter Abſatz, das Verhältnis des römiſchen OfE.rima den übrigen Biſchöfen richtig dargelegt worden, und der Autor von
dieſem apal⸗ oder Curial⸗Syſtem ſagt, daſs es 77  2 ſeine errſcha behauptet“hat, und „auf dem Vaticaniſchen Coneil vom Jahre 1870 ſe un ſeinen äußerſtenConſequenzen dogmatiſch fixiert worden“, äußert CE ſich doch Iun demſelben § 82über das ſogenannte Epiſkopalſyſtem (Gallicanismus und Febronianismus) alſo:„Es wird dieſes Syſtem mit Recht als eine Reaction bezeichnet die obige,V der mittelalterlichen Uebertreibung auf maßloſe Ausdehnung und Entfaltungder päpſtlichen Allgewalt gerichtete Theorie“. In 138  7 der von der kirchlichenStrafgewalt handelt, Oomm gleichfalls die dee der 1—0ç3 als einer voll
kommenen Geſellſchaft nicht ollends Geltung; es muſs nach Dr. roßdem Staate „das Recht zuerkannt werden, die Bedingungen und Voraus⸗
ezungen feſtzuſtellen, Unter denen EL ſeine Zwangsgewalt der 121 zur Ver⸗fügung ſtellt“ 367 und 368 ird der Kirche zwar das Recht zugeſprochen,äußere Güter erwerben, eil nothwendig Ar Erreichung ihres Zweckes; aberdann wird doch wieder behauptet, daſs die amit eine Sphäre betritt,E außer ihr (2 iegl, ein threm Weſen und ihrer Beſtimmung

45Linzer „Theol.⸗ prakt Quartalſchrift“. 1894, III.



676

fremdes () Gebiet, das ausſchließlich von der ſtaatlichen Geſetzgebung be
herrſcht wird, we allein (3 zu beſtimmen hat, wer 3u erwerben ähig ſei“
Das kann doch nicht Fganz außer der Sphär der Kirche liegen, vas ihr
Jum Beſtande unumgänglich nothwendig iſt Zwar agt der Herr Verfaſſer 374  7
daſ bei en Amortiſations-⸗Geſetzen die Staaten ſich nicht Urch „Rechtsgründe“
leiten ließen, ſpri ſich aber im weiteren Verlaufe doch vieder nicht gegen die
ielfach ehr ungerechten und ſelbſt vom „nationalökonomiſchen“ Standpunkt aus
keineswegs gerechtfertigten Beſtimmungen der Amortiſations-Geſetze aus, da
doch 368 der I da ech zuerkennt, 3u verlangen vom Staate, „daſs
ſie un dem vermögensrechtlichen erkehre nicht an läſtigere Bedingungen
nüpfe, als andere Rechtsſubjecte“. Säculariſation und ähnliche werden
mit Recht (wenn auch immerhin noch milde) als „Eingriffe In das ＋

en⸗
vermögen“ bezeichnet.

In der hiſtoriſchen Entwicklung der Beziehungen wiſchen Kirche und Q
— finden ſich leider viele unrichtige, wenn auch landläufige An

ſchauungen, und eS iſt V bedauern, daſs Cardinal Hergenröthers claſſiſches
eTL „Katholiſche Kirche und chriſtlicher Staat“ Iun der Literaturangabe nicht
aufſcheint. In der Zeit nach Conſtantin ſoll „größtentheils Iim Einverſtändniſſe
mit der 1V (7)—
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—

fremdes (2) Gebiet, das ausſchließlich von der ſtaatlichen Geſetzgebung be⸗

herrſcht wird, welche allein (I) zu beſtimmen hat, wer zu erwerben fähig ſei“.

Das kann doch nicht „ganz außer der Sphäre“ der Kirche liegen, was ihr

zum Beſtande unumgänglich nothwendig iſt. Zwar ſagt der Herr Verfaſſer S. 374,

daſs bei den Amortiſations⸗Geſetzen die Staaten ſich nicht durch „Rechtsgründe“

leiten ließen, ſpricht ſich aber im weiteren Verlaufe doch wieder nicht gegen die

vielfach ſehr ungerechten und ſelbſt vom „nationalökonomiſchen“ Standpunkt aus

keineswegs gerechtfertigten Beſtimmungen der Amortiſations⸗Geſetze aus, da er

doch S. 368 der Kirche das Recht zuerkennt, zu verlangen vom Staate, „daſs er

ſie in dem vermögensrechtlichen Verkehre . nicht an läſtigere Bedingungen

knüpfe, als

andere Rechtsſubjecte“. Säculariſation und ähnliches werden

mit Recht (wenn auch immerhin noch milde) als „Eingriffe in das Kirchen⸗

vermögen“ bezeichnet.

In der hiſtoriſchen Entwicklung der Beziehungen zwiſchen Kirche und Staat

(S. 64—70) finden ſich leider viele unrichtige, wenn auch landläufige An⸗

ſchauungen, und es iſt nur zu bedauern, daſs Cardinal Hergenröthers elaſſiſches

Werk „Katholiſche Kirche und chriſtlicher Staat“ in der Literaturangabe nicht

aufſcheint. In der Zeit nach Conſtantin ſoll „größtentheils im Einverſtändniſſe

mit der Kirche (2) ... die Staatsgewalt ... über alle möglichen, rein kirchlichen

Angelegenheiten, und zwar ganz aus eigener Machtvollkommenheit“ verfügt haben.

Was würden dazu wohl ein Baſilius d. G., ein Athanaſius, ein Chryſoſtomus,

ein Ambroſius, ein Lucifer von Calaris, ein Liberius, Hilarius ꝛc. ſagen?! —

„Im karolingiſchen Reiche

nimmt noch der Kaiſer, kraft ſeiner Kirchliches

und Staatliches gleichmäßig umfaſſenden Machtvollkommenheit (2) die oberſte

Leitung und die höchſte Geſetzgebung, auch in kirchlichen Angelegenheiten für

ſich in Anſpruch“ (21 . ... ſpäter aber „ſtehen (dem Papſte) die weltlichen Könige

und Fürſten nur zu Lehen (); er

richtet über ſie, ſetzt ſie ab, wie er es

für gut findet (2 7). Dieſe Theorie

entwickelten die Päpſte insbeſondere ſeit

Gregor VII. 1073 -1086“ (ſoll heißen 1085)..

„Dieſe alle Selbſtändigkeit

der ſtaatlichen Macht negierende Theorie muſste ſelbſtverſtändlich die all⸗

mählich erwachende Staatsgewalt zur Oppoſition führen“... Und an den Kämpfen

zwiſchen Prieſterthum und Königthum, ſelbſt an den Extremen in der Reformation

hatte „nicht wenig Schuld .. die maßloſe Ausdehnung der kirchlichen Gewalt

über alle (2) ſtaatlichen Verhältniſſe.“ —

Weil im vorliegenden Werke das katholiſche Kirchenrecht mit beſonderer

Berückſichtigung der particulären Geſtaltung desſelben in Oeſterreich

dargeſtellt werden ſollte, ſo waren ſelbſtverſtändlich die zutreffenden Staatsgeſetze

aufzuführen, was Dr. Groß ſehr eifrig that; aber nirgends wird der principtelle

juridiſche Standpunkt ſcharf hervorgehoben und etwa betont, wie namentlich die

einſeitige Aufhebung des Concordates, und nicht wenige Paragraphe des Geſetzes

vom 7. Mai 1874 das kirchliche Recht verletzen.

Ferner finden ſich auch einige Ungenauigkeiten oder Unrichtigkeiten von

geringerer Bedeutung, wobei wir aber ausdrücklich betonen, daſs es uns ſehr

gefreut und mehrmals mit Bewunderung erfüllt hat, daſs ein Laie ſo klare

Begriffe über ſpecifiſch kirchliche Einrichtungen entwickelt. Zu S. 3, a. bemerken

wir, daſs das ius divinum ſowohl ius naturale als auch positivum ſein kann.

was ſpäter (S. 13, N. 3) der Autor auch hervorhebt. S. 16 iſt der Begriff

„Kirchenvater“ nicht richtig gegeben; (auch wird nicht unterſchieden zwiſchen

„apoſtoliſchen“ und Kirchenvätern; ſo gilt z. B. Gregor der Große allgemein

als Kirchenvater, obwohl weit über das vierte Jahrhundert heraufreichend;

Athanaſius ꝛc. ſind nicht bloß Kirchenlehrer, ſondern auch Kirchenväter.

S. 39 iſt mehr als zweifelhaft, ob die Pſeudoiſidoriana „offenbar dem Iſidor

von Sevilla zugeſchrieben ſein wollte“; ebenſoſehr verdient ein Fragezeichen der

Satz S. 41, daſs Tendenz dieſer pſeudoiſidoriſchen Sammlung geweſen, „die

Macht des apoſtoliſchen Stuhles in Rom zu erhöhen“. (Cfr. Schneider

„Lehre von den Kirchenrechtsquellen“ S. 93). S. 64 iſt die Behauptung:

„eine Trennung beider Gemeinweſen“ (der Kirche und des Staates) „nach Zweckdie Staatsgewalt—
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fremdes (2) Gebiet, das ausſchließlich von der ſtaatlichen Geſetzgebung be⸗

herrſcht wird, welche allein (I) zu beſtimmen hat, wer zu erwerben fähig ſei“.

Das kann doch nicht „ganz außer der Sphäre“ der Kirche liegen, was ihr

zum Beſtande unumgänglich nothwendig iſt. Zwar ſagt der Herr Verfaſſer S. 374,

daſs bei den Amortiſations⸗Geſetzen die Staaten ſich nicht durch „Rechtsgründe“

leiten ließen, ſpricht ſich aber im weiteren Verlaufe doch wieder nicht gegen die

vielfach ſehr ungerechten und ſelbſt vom „nationalökonomiſchen“ Standpunkt aus

keineswegs gerechtfertigten Beſtimmungen der Amortiſations⸗Geſetze aus, da er

doch S. 368 der Kirche das Recht zuerkennt, zu verlangen vom Staate, „daſs er

ſie in dem vermögensrechtlichen Verkehre . nicht an läſtigere Bedingungen

knüpfe, als

andere Rechtsſubjecte“. Säculariſation und ähnliches werden

mit Recht (wenn auch immerhin noch milde) als „Eingriffe in das Kirchen⸗

vermögen“ bezeichnet.

In der hiſtoriſchen Entwicklung der Beziehungen zwiſchen Kirche und Staat

(S. 64—70) finden ſich leider viele unrichtige, wenn auch landläufige An⸗

ſchauungen, und es iſt nur zu bedauern, daſs Cardinal Hergenröthers elaſſiſches

Werk „Katholiſche Kirche und chriſtlicher Staat“ in der Literaturangabe nicht

aufſcheint. In der Zeit nach Conſtantin ſoll „größtentheils im Einverſtändniſſe

mit der Kirche (2) ... die Staatsgewalt ... über alle möglichen, rein kirchlichen

Angelegenheiten, und zwar ganz aus eigener Machtvollkommenheit“ verfügt haben.

Was würden dazu wohl ein Baſilius d. G., ein Athanaſius, ein Chryſoſtomus,

ein Ambroſius, ein Lucifer von Calaris, ein Liberius, Hilarius ꝛc. ſagen?! —

„Im karolingiſchen Reiche

nimmt noch der Kaiſer, kraft ſeiner Kirchliches

und Staatliches gleichmäßig umfaſſenden Machtvollkommenheit (2) die oberſte

Leitung und die höchſte Geſetzgebung, auch in kirchlichen Angelegenheiten für

ſich in Anſpruch“ (21 . ... ſpäter aber „ſtehen (dem Papſte) die weltlichen Könige

und Fürſten nur zu Lehen (); er

richtet über ſie, ſetzt ſie ab, wie er es

für gut findet (2 7). Dieſe Theorie

entwickelten die Päpſte insbeſondere ſeit

Gregor VII. 1073 -1086“ (ſoll heißen 1085)..

„Dieſe alle Selbſtändigkeit

der ſtaatlichen Macht negierende Theorie muſste ſelbſtverſtändlich die all⸗

mählich erwachende Staatsgewalt zur Oppoſition führen“... Und an den Kämpfen

zwiſchen Prieſterthum und Königthum, ſelbſt an den Extremen in der Reformation

hatte „nicht wenig Schuld .. die maßloſe Ausdehnung der kirchlichen Gewalt

über alle (2) ſtaatlichen Verhältniſſe.“ —

Weil im vorliegenden Werke das katholiſche Kirchenrecht mit beſonderer

Berückſichtigung der particulären Geſtaltung desſelben in Oeſterreich

dargeſtellt werden ſollte, ſo waren ſelbſtverſtändlich die zutreffenden Staatsgeſetze

aufzuführen, was Dr. Groß ſehr eifrig that; aber nirgends wird der principtelle

juridiſche Standpunkt ſcharf hervorgehoben und etwa betont, wie namentlich die

einſeitige Aufhebung des Concordates, und nicht wenige Paragraphe des Geſetzes

vom 7. Mai 1874 das kirchliche Recht verletzen.

Ferner finden ſich auch einige Ungenauigkeiten oder Unrichtigkeiten von

geringerer Bedeutung, wobei wir aber ausdrücklich betonen, daſs es uns ſehr

gefreut und mehrmals mit Bewunderung erfüllt hat, daſs ein Laie ſo klare

Begriffe über ſpecifiſch kirchliche Einrichtungen entwickelt. Zu S. 3, a. bemerken

wir, daſs das ius divinum ſowohl ius naturale als auch positivum ſein kann.

was ſpäter (S. 13, N. 3) der Autor auch hervorhebt. S. 16 iſt der Begriff

„Kirchenvater“ nicht richtig gegeben; (auch wird nicht unterſchieden zwiſchen

„apoſtoliſchen“ und Kirchenvätern; ſo gilt z. B. Gregor der Große allgemein

als Kirchenvater, obwohl weit über das vierte Jahrhundert heraufreichend;

Athanaſius ꝛc. ſind nicht bloß Kirchenlehrer, ſondern auch Kirchenväter.

S. 39 iſt mehr als zweifelhaft, ob die Pſeudoiſidoriana „offenbar dem Iſidor

von Sevilla zugeſchrieben ſein wollte“; ebenſoſehr verdient ein Fragezeichen der

Satz S. 41, daſs Tendenz dieſer pſeudoiſidoriſchen Sammlung geweſen, „die

Macht des apoſtoliſchen Stuhles in Rom zu erhöhen“. (Cfr. Schneider

„Lehre von den Kirchenrechtsquellen“ S. 93). S. 64 iſt die Behauptung:

„eine Trennung beider Gemeinweſen“ (der Kirche und des Staates) „nach Zwecküber alle möglichen, rein kirchlichen
Angelegenheiten, Ud gan 5s eigener Machtvollkommenheit“ verfügt Aben
Was vürden dazu wohl ein Baſilius G., ein Athanaſius, ein Chryſoſtomu

8

2 7
ein Ambroſius, ein Lueifer von Calaris, ein Liberius, ilariu ſagen?!
„Im karolingiſchen Reiche nimmt noch der Kaiſer, kraft ſeiner Kirchliches
und Staatliches gleichmäßig umfaſſende Machtvollkommenheit (7) die oberſte
Leitung und die höchſte Geſetzgebung, auch Iun kirchlichen Angelegenheiten für
ich V Anſpruch“ (7 ) ater aber „ſtehen (dem Papſte) die weltlichen Könige
und Fürſten Nur 3u &  ehen (D))3 richtet Über ſie, etzt ſie ab, wie es
für gut findet (7 8 Dieſe Theorie entwickelten die Päpſte insbeſondere ſeit
Gregor VII 1073 —1086 (ſoll heißen „Dieſe alle Selbſtändigkeit

1 1 ich ENn acht negierende Theorie muſste ſelbſtverſtändlich die all⸗
mählich erwachende Staatsgewalt zur Oppoſition führen“.—
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—

fremdes (2) Gebiet, das ausſchließlich von der ſtaatlichen Geſetzgebung be⸗

herrſcht wird, welche allein (I) zu beſtimmen hat, wer zu erwerben fähig ſei“.

Das kann doch nicht „ganz außer der Sphäre“ der Kirche liegen, was ihr

zum Beſtande unumgänglich nothwendig iſt. Zwar ſagt der Herr Verfaſſer S. 374,

daſs bei den Amortiſations⸗Geſetzen die Staaten ſich nicht durch „Rechtsgründe“

leiten ließen, ſpricht ſich aber im weiteren Verlaufe doch wieder nicht gegen die

vielfach ſehr ungerechten und ſelbſt vom „nationalökonomiſchen“ Standpunkt aus

keineswegs gerechtfertigten Beſtimmungen der Amortiſations⸗Geſetze aus, da er

doch S. 368 der Kirche das Recht zuerkennt, zu verlangen vom Staate, „daſs er

ſie in dem vermögensrechtlichen Verkehre . nicht an läſtigere Bedingungen

knüpfe, als

andere Rechtsſubjecte“. Säculariſation und ähnliches werden

mit Recht (wenn auch immerhin noch milde) als „Eingriffe in das Kirchen⸗

vermögen“ bezeichnet.

In der hiſtoriſchen Entwicklung der Beziehungen zwiſchen Kirche und Staat

(S. 64—70) finden ſich leider viele unrichtige, wenn auch landläufige An⸗

ſchauungen, und es iſt nur zu bedauern, daſs Cardinal Hergenröthers elaſſiſches

Werk „Katholiſche Kirche und chriſtlicher Staat“ in der Literaturangabe nicht

aufſcheint. In der Zeit nach Conſtantin ſoll „größtentheils im Einverſtändniſſe

mit der Kirche (2) ... die Staatsgewalt ... über alle möglichen, rein kirchlichen

Angelegenheiten, und zwar ganz aus eigener Machtvollkommenheit“ verfügt haben.

Was würden dazu wohl ein Baſilius d. G., ein Athanaſius, ein Chryſoſtomus,

ein Ambroſius, ein Lucifer von Calaris, ein Liberius, Hilarius ꝛc. ſagen?! —

„Im karolingiſchen Reiche

nimmt noch der Kaiſer, kraft ſeiner Kirchliches

und Staatliches gleichmäßig umfaſſenden Machtvollkommenheit (2) die oberſte

Leitung und die höchſte Geſetzgebung, auch in kirchlichen Angelegenheiten für

ſich in Anſpruch“ (21 . ... ſpäter aber „ſtehen (dem Papſte) die weltlichen Könige

und Fürſten nur zu Lehen (); er

richtet über ſie, ſetzt ſie ab, wie er es

für gut findet (2 7). Dieſe Theorie

entwickelten die Päpſte insbeſondere ſeit

Gregor VII. 1073 -1086“ (ſoll heißen 1085)..

„Dieſe alle Selbſtändigkeit

der ſtaatlichen Macht negierende Theorie muſste ſelbſtverſtändlich die all⸗

mählich erwachende Staatsgewalt zur Oppoſition führen“... Und an den Kämpfen

zwiſchen Prieſterthum und Königthum, ſelbſt an den Extremen in der Reformation

hatte „nicht wenig Schuld .. die maßloſe Ausdehnung der kirchlichen Gewalt

über alle (2) ſtaatlichen Verhältniſſe.“ —

Weil im vorliegenden Werke das katholiſche Kirchenrecht mit beſonderer

Berückſichtigung der particulären Geſtaltung desſelben in Oeſterreich

dargeſtellt werden ſollte, ſo waren ſelbſtverſtändlich die zutreffenden Staatsgeſetze

aufzuführen, was Dr. Groß ſehr eifrig that; aber nirgends wird der principtelle

juridiſche Standpunkt ſcharf hervorgehoben und etwa betont, wie namentlich die

einſeitige Aufhebung des Concordates, und nicht wenige Paragraphe des Geſetzes

vom 7. Mai 1874 das kirchliche Recht verletzen.

Ferner finden ſich auch einige Ungenauigkeiten oder Unrichtigkeiten von

geringerer Bedeutung, wobei wir aber ausdrücklich betonen, daſs es uns ſehr

gefreut und mehrmals mit Bewunderung erfüllt hat, daſs ein Laie ſo klare

Begriffe über ſpecifiſch kirchliche Einrichtungen entwickelt. Zu S. 3, a. bemerken

wir, daſs das ius divinum ſowohl ius naturale als auch positivum ſein kann.

was ſpäter (S. 13, N. 3) der Autor auch hervorhebt. S. 16 iſt der Begriff

„Kirchenvater“ nicht richtig gegeben; (auch wird nicht unterſchieden zwiſchen

„apoſtoliſchen“ und Kirchenvätern; ſo gilt z. B. Gregor der Große allgemein

als Kirchenvater, obwohl weit über das vierte Jahrhundert heraufreichend;

Athanaſius ꝛc. ſind nicht bloß Kirchenlehrer, ſondern auch Kirchenväter.

S. 39 iſt mehr als zweifelhaft, ob die Pſeudoiſidoriana „offenbar dem Iſidor

von Sevilla zugeſchrieben ſein wollte“; ebenſoſehr verdient ein Fragezeichen der

Satz S. 41, daſs Tendenz dieſer pſeudoiſidoriſchen Sammlung geweſen, „die

Macht des apoſtoliſchen Stuhles in Rom zu erhöhen“. (Cfr. Schneider

„Lehre von den Kirchenrechtsquellen“ S. 93). S. 64 iſt die Behauptung:

„eine Trennung beider Gemeinweſen“ (der Kirche und des Staates) „nach ZweckUnd an en ämpfen
wiſchen Prieſterthum und Königthum, ſe an n xtremen Iin der Reformation

„nicht wenig die maßloſe Ausdehnung der kirchlichen Gewalt
über alle (E) ſt aa

ichen Verhältniſſe.“

Weil im vorliegenden erte das katholiſche Kirchenrecht mit beſonderer
Berückſichtigung der partieulären Geſtaltung desſelben in Oeſterreich
dargeſtellt werden ſollte, ſo waren ſelbſtverſtändlich die zutreffenden Staatsgeſetze
aufzuführen, was IDr roß ſehr eifrig that; aber nirgends ird der principielle
juridiſche Standpunkt AL hervorgehoben und etwa betont, wie namentlich die
einſeitige Aufhebung des Concordates, und nicht wenige Paragraphe des Geſetzes

Mai 1874 das kirchliche Recht verletzen.
Ferner finden ſich auch einige Ungenauigkeiten oder Unrichtigkeiten von

geringerer Bedeutung, wobei wir aber ausdrücklich betonen, daſs eS uns ehr
gefreut und mehrma mit Bewunderung erfüllt hat, daſs eun &  Qte are
Begriffe Über ſpecifiſch kirchliche Einrichtungen entwickelt. Zu bemerken
wir, daſs das 1US divinum ſowo IUS naturale als auch positivum ſein kann,
was ſpäter 1 der Autor auch hervorhebt. iſt der Begriff
„Kirchenvater“ ni richtig gegeben; Qu Ird nicht unterſchieden wiſchen
„Qapoſtoliſchen“ und Kirchenvätern; ſo gilt Gregor der Große allgemein
als Kirchenvater, obwohl eit über da vierte Jahrhundert heraufreichend;
Athanaſiu ſind nicht bloß Kirchenlehrer, ſondern auch Kirchenväter.
S 39 iſt mehr als zweifelhaft, ob die Pſeudoiſidoriana „offenbar dem Iſidor
bn Sevilla zugeſchrieben ſein wollte“: ebenſoſehr verdient ein Fragezeichen der
Satz 41 daſs Tendenz dieſer pſeudoiſidoriſchen ammlung geweſen, 77  die
Macht des apoſtoliſchen Stuhles In Rom erhöhen“. Efr Schneider
„Lehre von (l Kirchenrechtsquellen“ 93) iſt die Beha  I
„eine Trennung beider Gemeinweſen“ der 1 und des Staates) „nach Zweck
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und Mitteln iſt da (vor I ganz unbekannt“ wenigſtens mit Rück⸗
Ich auf das Judenvolk nicht richtig. iſt der Satz, daſs 77  I  I verſchiedene Abſtufungen in der mit der Kirchengewalt gegebenen übernatürlichenBefähigung ui gemacht“ hat, wenigſtens miſsverſtändlich; unrichtig iſt, daſsdie „Apoſtel. ihren unmittelbaren Nachfolgern die leiche Fülle ihrer über
natürlichen Fähigkeiten In vollem Maße zugetheilt“ (auch die perſönlicheUnfehlbarkeit?) Daſs nach onstit „Pastor acternus“ vom Juli 1870
eln neuer ordo, der Unfehlbarkeit nämlich, Iun der Kirche U verzeichnen ſei,

will Zu
iſt unhaltbar; die „Unfehlbarkeit“ iſt ein „Charisma“, eine Amtsgnade, bvenn

Elvira (⁴ 306
106 wäre emerken, daſs On das Coneil von

Onenum
anderen 305 oder 301) den Cölibat gefordert, und

zwav in größerem Pe. fange als das Coneil von Nie

GQ

⁴ A  M „Meſscanon“darf der Patronus nicht aufſcheinen 174) I 196 ſei emer. die durchdas italieniſche Garantiegeſetz beſtimmte Jahresdotation von 3,.225.000 Lire
hat der Papſt niemals bezogen wohl die Bisthümer gegenwärtig „regelmäßigſehr reichliche Dotation“ haben? 215 219 iſt bemerken, daſ

8 derIte „Episcopi in partibus infidelium“ von C aufgehoben und dafür„Titular⸗Biſchof“ V  1 geworden iſt Die Eintheilung 245 der Orden„Mönchsorden und Nichtmönchsorden“ iſt nicht entſprechend, denn
die Benedictiner bilden unzweifelhaft einen Mönchsorden“, obwohl ſie ſich nichtbloß dem beſchaulichen, ſondern zugleich raktiſchen Leben widmen; zur ſelbenSeite iſt bemerken, daſs Lazariſten, Liguorianer nicht eigentliche rden,ſondern Congregationen bilden, deren S au für Männer eine großeZahl gibt

In den Paragraphen 116 und 147  „ welche Om „Verhältnis des Staates
Zur Ehe“ und von der „Civilehe“ handeln, iſt, wie erwähnt, der dogmatiſche Stand⸗
un vom EEEE acramentalen Charakter der Ehe leider wiederholt außeragelaſſen oder nicht conſequent feſtgehalten. Größere arhei wäre  7 unſfereDu Meinungnach Tzielt worden, wenn an der üblichen Unterſcheidung „trennende und aufſchiebende Ehehinderniſſe“ ſtreng feſtgehalten worden wäre; die Aufſchrift „weiterematerielle Erforderniſſe“ 127) will uns nicht gefallen. Einer Miſsdeutung ähigiſt die Darlegung der Sanatio matrimonii I radice, venn ieſelbe bezeichnet irdals „Erklärung, daſs der concrete (TLae  F  all, welchen 8 ſich eben handelt, garnicht ſo eartet ſei, daſs auf denſelben jene Rechtsnorm, E. das Ehehindernis conſtituiert und Unter E.  E derſelbe EE einer Natur nach wirklichd::tvcl%.wꝛällt, anwendbar wäre und daſs ſomit das von en betreffenden Perſonen ein⸗
gegangene Verhältnis chon Iim omente ſeines factiſ

en Beſtandes einevollkommen giltige Ehe war“ S 326; und 329 un der dispensatio In
radice matrimonii ird „Conſtatiert, daſ V dem betreffenden alle das Ehe⸗indernis gar N vorhanden, das betreffende Verhältnis alſo on bn Anfangan eine vollgiltige Ehe war. Es iſt alſo da gar kein Anlaſs einer Convalidationvorhanden“; da  5  U ſei bemerkt auch VN dief Falle WMWa  — das EhehindernisEr kli vorhanden, und beſtand bis Ar sanatio gar keine Ehe, aberdurch die Sanatio n radice ird die Ehe durch eine fictio 1uris als von Anfang(rückſichtlich der Wirkungen) Recht beſtehend betrachtet, gerade ſo, als wennſie jederzeit giltig geweſen wäre. Darum ſagt auch Benedicet XIV Iun ſeinemDecret vom September 1755 „Cum SUuper matrimonio“ von dieſer Sanatio:
„Per CAM non fit, Ut matrimonium nulliter cContractum IIOH ita fuerit COn-

nullitatem
tractum, Sed effectus tolluntur de medio, qui Ob huiusmodi matrimonii

produeti fuerunt.“ Recenſent kann ferner der Anſchauungni beipflichten, daſs Blas  emie nicht vom Standpunkte einer der Gottheitangethanen , E IIondern unur vom Standpunkte der Verletzung „fremdenreligöſen Gefü76 der Te der Kirche“ als Deliet behandeltund beſtraft werden“ müſſe Ebenſo ſcheint auch die Conſequenz aus dieſerAnſicht nicht richtig, daſs nicht die blaspheme Aeußerung an ich, ſondernuur das Vorbringen derſelben vor andern das Deliet begründet“. Sobeſtraft 10 9 Kirche eine häretiſche Aeuß Erung und die Blas  emie
45*
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U. ſie nicht vor andern gemacht wird,ſchließt leicht die Häreſie Iun ich)
E, daſs die Kirche von „dieſer chwerenlit der Excommunication. Die Ankla
ehr un ſchädlichem Uebermaße GebrauchCenſur“ (Excommunicatio) ur

gemacht,“ iſt berechtigt für einzelne Zeiten des Mittelalters, aber doch ni
Ur die ältere Zeit“ überhaupt 360) Das Crimen complicitatis iſt

357) Eng egrenzt; S bezieht ſich auf jede w o immer und Ann
immer begangene That jener Art Zu elte 358 iſt bemerken, daſs die
Hxcommunicatio minoOr nicht mehr beſteht. Bei der Absolutio von der HX-
communicatio 360) Ire im Intereſſe der arheir 5 unterſcheiden zwiſchen
12 ſpecie und 20 einfachhin dem reſervierten Cenſuren, 3* Biſchöfen
und 4⁰ niemand reſervierten. Die Sprache iſt aſt durchwegs klar und trotz
der Präeiſion fließend; hie und da eigten ſich ange und ineinander
geſchobene, chwer verſtändliche Sätze; 294. „Durch poſitive Anordnung
des canoniſchen Rechtes iſt aber die Vollziehung der COpula cCarnalis zwiſchen
den beiden bedingt Conſentierenden im Uſtande während des Schwebens
der Bedingung der wirklichen Erfüllung der Bedingung echtlich gleichgeſtellt,
indem dies hier QAls eine Urch übereinſtimmenden Villen der den Beiſchlaf
Pflegenden erfolgte U N jen EL, ihrer rüh Conſenserklärungen
beigefügten Beſchränkung, als ein Uurch beiderſeitigen Willen geſchehene Auf
geben der Bedingung angeſehen wird.“

ieſe Bemerkungen ſind emacht einzig im Intereſſe der ahrhei
und der Wiſſenſchaft; ſie verhindern den Recenſenten nicht, noch einmal
das viele Gute, Tüchtige Und Praktiſche im Uche des Di. roß wärmſtens
anzuerkennen.

Sal burg Di. ichael i Im N, Theologie-Profeſſor.
Das Chriſtenthum. Von von Hammerſtein, rieſter der

Geſellſchaft Jeſu Trier Truck und Verlag der Paulinus⸗Druckerei. 1893
8 368

ne opuläre Apologetik, un welcher die landläufigen Einwürfe
die Göttlichkeit des Chriſtenthums lar und gründli zurückgewieſen werden.
Die vom erfaſſer gewã Form einer Disputation, eines Geſpräches,
bringt Leben in die Sache und erregt das Intereſſe des Leſenden Da gen⸗
wärtig jeder eicht Kopf ſeine Aufklärung zu documentieren ſucht,
über alles Uebernatürliche die Naſe rümpft und mit erufung auf QAt
Strauß, Renan, Harnack und andere hell leuchtende Vertreter des Rationa⸗
lismus Über t und das Chriſtenthum abfällig urtheilt, mü  en alle,‚

llen ſind, Katholiken ſowie Proteſtanten, dem hochwürdigen
Verfaſſer ankbar ſein, daſs EL ihnen In ſeinem eminent praktiſchen Buche
ſo viele taugliche und handſame Waffen die modernen Feinde des
Chriſtenthums zur Vertheidigung übergibt.

Insbeſonders machen wir die Vertreter des ſogenannten orthodoxen Pro
teſtantismus auf die Fülle des Stoffes aufmerkſam, mit dem ſie ſich 4V.  ihrer
rationaliſtiſchen Kameraden, die ihnen über den Kopf wachſen drohen, werden
erwehren können. Die zerſetzende Bibelkritik eines Harnack Nde ebenſo trefflich
ihre Abfertigung, wie die „Mythentheorie“ eines David Strauß und enan,
und die „natürliche Bibelerklärung“ des Dr. Paulus. Die „evangeliſche Lehr
poeſie“ des rofeſſor Volkmar ird ebenſo auf ihren wahren Gehalt geprü
wie das „undogmatiſche Chriſtenthum“ der Herren Egydi und Dreyer und des
Proteſtantenvereins. Mit Recht ird zum Beweis, daſs Gottes Hand auch in.
der Gegenwart nicht verkürzt iſt, auf die Wunder von oburdes hingewieſen, von
denen mit Berufung auf das Werk des Dr Olſſari eine ſtattliche Anzahl (39)
einzeln angeführt und mit ſachgemäßer Kritik expliciert werden

S Florian. rofeſſor Dr Johann erl


